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den Mobilitätsanforderungen, der Schonung der natürlichen Ressourcen und der Stärkung der 

zusammenhängenden Landschaftsräume ausgerichtet werden. Flächen- und energiesparende 

Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berücksichtigung der ortsspezifischen Gege-

benheiten angewendet werden. 

 

LEP 3.2 (Z) In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innentwicklung 

vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der Innenentwicklung begrün-

det nicht zur Verfügung stehen. 

 

LEP 3.3 (Z) Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinhei-

ten auszuweisen. Ausnahmen sind zulässig wenn […]. 

 

LEP 5.3.2 (Z) Die Flächenausweisung für Einzelhandelsgroßprojekte hat an städtebaulich inte-

grierten Standorten zu erfolgen. 

 

LEP 5.3.3 (Z) Durch Flächenausweisungen für Einzelhandelsgroßprojekte dürfen die Funkti-

onsfähigkeit der zentralen Orte und die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung im Ein-

zugsbereich dieser Einzelhandelsgroßprojekte nicht wesentlich beeinträchtigt werden. 

 

Regionalplan der Region 10 (RP) 3.1.1 (G) Es ist anzustreben, die Siedlungsstruktur unter 

Wahrung ihrer Vielfalt ressourcenschonend zu entwickeln, Grund und Boden sparsam in An-

spruch zu nehmen und Siedlungs- und Erschließungsformen flächensparend auszuführen. 

 

RP 10 3.2.1 (Z) Vorrangig sollen die vorhandenen Siedlungsflächen innerhalb der Siedlungs-

gebiete genutzt werden. 

 

RP 10 3.4.2 (Z) Die Siedlungstätigkeit soll in allen Gemeinden in Übereinstimmung mit ihrer 

Größe, Struktur und Ausstattung in der Regel organisch erfolgen. […] 

 

RP 10 3.4.3 (G) Es ist anzustreben, dass die gewerbliche und wohnbauliche Siedlungsentwick-

lung in einem angemessenen Verhältnis stehen. Eine sinnvolle Zuordnung der Wohnstätten, 

Arbeitsstätten, Erholungsflächen und der zentralen Einrichtungen zueinander und zu den Ver-

kehrswegen und den öffentlichen Nahverkehrsmitteln ist möglichst vorzusehen, um dem 

Schutz vor Immissionen zu genügen und das Verkehrsaufkommen zu verringern. 

 

RP 10 5.3.3 (Z) Die Attraktivität und Erreichbarkeit der Orts- und Stadtteilzentren soll erhalten, 

gestärkt und verbessert werden. Ansiedlungen und Erweiterungen in Lagen außerhalb von 

Orts- und Stadtteilzentren sollen nicht zur Schwächung dieser Zentren führen. Einzelhandels-

großprojekte sollen grundsätzlich städtebaulich und verkehrlich integriert werden. 

 

Bewertung 

In der Begründung zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 1-77 „GE Neuburg-West“ wird auf-

geführt, dass im Bereich des Stadtgebietes südlich der Donau keine Gewerbeflächen mehr zur 

Verfügung stehen. Auch mittelfristig bestehen laut der Begründung keine potenziellen Flächen 

mehr, welche sich für ein Gewerbegebiet eignen würden. Im Flächennutzungsplan sind jedoch 

ca. 22 ha zwischen Feldkirchen und der St.-Andreas-Straße als Gewerbefläche dargestellt.  
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Städtebaulicher Hinweis des Sachgebietes 34.1 

 

Die Stadt Neuburg befindet sich bereits seit vielen Jahren in der Städtebauförderung, deren 

Ziele die Stärkung der Innenstadt und weiteren ausgewiesenen Sanierungsgebiete ist. Der dort 

befindliche Einzelhandel sollte nicht zusätzlich durch eine Ansiedlung von Gewerbegebieten in 

Randlagen gefährdet werden. Daher sollten in Sortiment und Größe lediglich das direkte Um-

feld versorgende Einzelhandelseinrichtungen ermöglicht werden, die keine negativen Auswir-

kungen auf die Betriebe in den Sanierungsgebieten erwarten lassen. 

 

Im Übrigen verfolgt die Städtebauförderung die Ziele des Flächensparens, welche durch eine 

vorrangige Verwendung von Leerständen, Baulücken und Brachen in bereits erschlossenen 

Gebieten erreicht werden soll. Die anstehende Fortschreibung des Integrierten städtebaulichen 

Entwicklungskonzeptes (ISEK) sollte eine Bilanzierung der bereits mit Baurecht versehenen 

und im Flächennutzungsplan bereits dargestellten Flächen im gesamten Stadtgebiet beinhalten 

um einen Überblick über die Flächenverfügbarkeit zu erhalten.  

Neben Vorteilen aus Sicht des Städtebaus und des Naturschutzes sind auch Kosteneinsparun-

gen in Bau und Erhalt der erforderlichen Infrastruktur und Verkehrsreduzierung wichtige Argu-

mente für die Verfolgung eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden. 

 
 
 

 


